
                                      Reichsge#etzblatt Jahrgang 2012, herausgegeben durch das Reichsprä#idium. 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2012, Deut#ches Reich 

 
 

Ge#etz, betreffend die Angelegenheiten der Rechtspflege  
im Deut#chen Reich 

 
gegeben am 28.11.2012, im Namen des Deut#chen Reiches 

Änderungs#tand: 06.11.2015  
 

In Kraft ge#etzt am 21.12.2012 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 

Nr. 17 
 

§ 1. 

Deut#cher Recht-Kon#ulent kann nur die Per#on #ein, die dem Reichsverband Deut#cher Recht-Kon#ulenten angehört und 
nach de##en aktueller Satzung handelt. Der Deut#che Recht-Kon#ulent kurz „DRK“, unterliegt nur dem Staats- und 
Reichsrecht des Deut#chen Reiches und i#t als Vertreter im ge#amten Bereich der Rechtspflege zugela##en.  

§ 2. 

Verlu#t der Mitglied#chaft beim Reichsverband kurz „RDRK“, oder der Ver#toß gegen die Reichs- und Staatsordnung, 
bedeutet #ofortiger Verlu#t des Status Deut#cher Recht-Kon#ulent und wenn nötig auch Hinzuziehung behördlicher 
Maßnahmen. 

§ 3. 

Den Deut#chen Recht-Kon#ulenten #teht es zu, in den Bereichen der Legi#lative, Exekutive und der Judikative vorrangig 
berück#ichtigt zu werden. 

§ 4. 

Mit Inkrafttreten die#es Ge#etzes tritt das Ge#etz Nr. 3 über die Angelegenheiten der Rechtspflege vom 28. März 2010 
(RGBl-1003131-Nr3) außer Kraft.  

§ 5. 

Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

Gegeben zu Berlin, den 28. November 2012 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

Staats#ekretär und Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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